
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 17 AsylG 2005 Verfahrensablauf
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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.10.2025

1. (1)Ein Antrag auf internationalen Schutz ist gestellt, wenn ein Fremder in Österreich vor einem Organ des

öffentlichen Sicherheitsdienstes oder einer Sicherheitsbehörde um Schutz vor Verfolgung ersucht.

2. (2)Der Antrag auf internationalen Schutz gilt mit Anordnung des Bundesamtes gemäß § 43 Abs. 1 BFA-VG als

eingebracht, soweit sich aus diesem Bundesgesetz oder dem BFA-VG nichts anderes ergibt.

3. (3)Ein Antrag auf internationalen Schutz von einem in Österreich nachgeborenen Kind eines Fremden, dem der

Status des Asylberechtigten oder der Status des subsidiär Schutzberechtigten zukommt, kann auch bei einer

Regionaldirektion oder einer Außenstelle der Regionaldirektion eingebracht werden; diese Anträge können auch

schriftlich gestellt und eingebracht werden. Das Familienverfahren (§ 34) eines minderjährigen, ledigen Kindes

eines Fremden, dem der Status des Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten zukommt oder

dessen Verfahren zugelassen und noch nicht rechtskräftig entschieden wurde, ist mit Einbringen des Antrags

zugelassen.

4. (4)Nach Einbringung des Antrages auf internationalen Schutz ist das Verfahren mit dem Zulassungsverfahren zu

beginnen.

5. (5)Ersucht ein Fremder vor einer Behörde im Inland, die nicht in Abs. 1 genannt ist, um internationalen Schutz, hat

diese Behörde die örtlich zuständige Sicherheitsbehörde oder das nächste Organ des öffentlichen

Sicherheitsdienstes zu verständigen.

6. (6)In den Fällen des § 43 Abs. 2 BFA-VG gilt der Antrag auf internationalen Schutz nach Durchführung der

Befragung und gegebenenfalls der Durchsuchung und der erkennungsdienstlichen Behandlung als eingebracht;

dem Asylwerber ist binnen drei Tagen eine Verfahrenskarte auszustellen. Die 20-Tages-Frist nach § 28 Abs. 2

beginnt diesfalls mit der Setzung einer Verfahrenshandlung durch das Bundesamt.

7. (7)Ein in der Rechtsmittelfrist gestellter weiterer Antrag auf internationalen Schutz gilt als Beschwerde oder

Beschwerdeergänzung gegen den zurückweisenden oder abweisenden Bescheid des Bundesamtes.

8. (8)Wird während eines anhängigen Beschwerdeverfahrens ein weiterer Antrag auf internationalen Schutz gestellt

oder eingebracht, wird dieser Antrag im Rahmen des anhängigen Beschwerdeverfahrens mitbehandelt. Ein

diesfalls gestellter schriftlicher Antrag auf internationalen Schutz gilt als Beschwerdeergänzung; das Bundesamt

hat diesen Antrag unverzüglich dem Bundesverwaltungsgericht zu übermitteln.

9. (9)Der Bundesminister für Inneres hat ein Merkblatt über die einem Asylwerber obliegenden Pflichten und

zustehenden Rechte aufzulegen. Dieses ist spätestens bei Antragseinbringung in einer dem Asylwerber

verständlichen Sprache zu übergeben. Dieses Merkblatt ist in jenen Sprachen bereitzuhalten, von denen

anzunehmen ist, dass die Asylwerber sie verstehen. In diesem Merkblatt ist insbesondere auf die Verpflichtung

des Asylwerbers, sich den Behörden für Zwecke eines Verfahrens nach diesem Bundesgesetz zur Verfügung zu

halten und auf die Rechtsfolgen einer Verletzung hinzuweisen.
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